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Vorwort
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gutachtens und wertvolle Hinweise zu Dank verpflichtet. Herrn Prof. em. Dr. 
Michael Kloepfer gilt mein Dank für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe 
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Ferner möchte ich mich bei Herrn Andreas Henkel von der Nationalpark-
verwaltung Hainich für zahlreiche Stunden des fruchtbaren Austauschs und 
die informative Führung durch den Nationalpark Hainich bedanken. Wieder-
holt hat er wichtige Denkanstöße für weitere Nachforschungen meinerseits 
gegeben.

Mein herzlicher Dank gilt weiterhin all denjenigen, die mich im Schaffens-
prozess auf ganz unterschiedliche Weise begleitet und unterstützt haben, allen 
voran meiner Familie, meinen Freunden und meinen Kollegen. Dazu gehört 
auch meine Kollegin Maria Schlönvoigt, die den Prozess von Anfang bis 
Ende miterlebt, mir in eindrucksvoll geduldiger Weise mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden und überdies auch noch für gelungene Abwechslung im 
Büro alltag gesorgt hat. Xin He bin ich für seine grenzenlose Geduld, seine 
vielfältige Unterstützung und seinen steten Rückhalt von ganzem Herzen 
dankbar.

Besonderer Dank gebührt schließlich meinen Eltern. Dass die Arbeit in 
dieser Form zur Entstehung gelangen konnte, ist auch ihr Verdienst. Meiner 
Mutter Isolde Rüddenklau möchte ich insoweit für die mehrfache, außeror-
dentlich sorgfältige Durchsicht des Manuskripts danken. Ihr steter Zuspruch 
im Verlauf der Manuskripterstellung hat mich darin bestärkt, die Arbeit auch 
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tatsächlich abzuschließen. Meinem Vater Reinhard Rüddenklau danke ich für 
unzählige gemeinsame Naturexkursionen von Kindesbeinen an, durch die er 
seine Begeisterung für die Natur ein ganzes Stück weit an mich weitergege-
ben und damit entschieden zu meiner Wahl dieses überaus spannenden Pro-
motionsthemas beigetragen hat. Der fachliche Austausch mit ihm hat zudem 
meinen Blick für Zusammenhänge geschärft.

Meinen Eltern widme ich diese Arbeit in liebevoller Dankbarkeit.

Jena/Berlin, im Herbst 2020 Leonard-Roman Rüddenklau
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TierGesG Tiergesundheitsgesetz
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VO Verordnung
Vol. Volume
VSRL Vogelschutzrichtlinie (RL 2009/147/EG)
WF Wertermittlungsforum (Zeitschrift)
WRRL Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG)
z. B. zum Beispiel
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recht
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
zul. zuletzt
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht
zust. zustimmend





Kapitel 1

Einführung

Eine Bestandsaufnahme unserer Umwelt hierzulande ergibt, dass diese 
ganz überwiegend von anthropogenen Einflüssen überprägt ist. Siedlungs-
flächen und menschliche Infrastrukturen bestimmen maßgeblich das Land-
schaftsbild. Und auch diejenigen Areale, die wir gemeinhin als „Natur“ 
 bezeichnen, unterliegen im heutigen Zeitalter weiträumig land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlicher Nutzung. In der Konsequenz finden natürliche Pro-
zesse in Raum und Zeit kaum mehr frei von menschlicher Einflussnahme 
statt. Vielmehr formt der Mensch durch gezielte Interventionen die Natur 
nach seinen Idealen und hemmt auf diese Weise zugleich die von ihr ausge-
henden natürlichen Dynamiken.

Diese Bestandsaufnahme korrespondiert mit dem vorherrschenden Ver-
ständnis von Naturschutz, wie es auch umfassend in den einschlägigen recht-
lichen Bestimmungen Niederschlag gefunden hat: Nach § 1 Abs. 1 des 
 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)1 sind Natur und Landschaft so zu 
schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz 
umfasst dabei insbesondere die Pflege, die Entwicklung und erforderlichen-
falls die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Die vorrangige Hand-
lungsform zur Erreichung der vorgenannten Naturschutzziele ist demnach 
das Schützen, d. h. die Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störun-
gen.2 Natur und Landschaft sollen dabei auch vor natürlichen Abläufen wie 
Überschwemmungen und Schädlingskalamitäten bewahrt werden.3 Auch die 
übrigen Handlungsformen der Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung 
verlangen menschliches Tun: Im Wege der Pflege soll der Charakter eines 
Gebiets durch punktuelle Maßnahmen langfristig bewahrt werden.4 Entwick-
lung meint die aktive Herbeiführung eines anvisierten Zustands, der seiner-

1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege v. 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zul. geändert am 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328).

2 R. Brinktrine, in: BeckOK Umweltrecht, BNatSchG, § 1 Rdnr. 37 m. w. Nachw.; 
J. Kerkmann, in: Schlacke (Hrsg.), GK-BNatSchG, § 1 Rdnr. 9.

3 U. Marzik/T. Wilrich, BNatSchG, § 1 Rdnr. 22.
4 S. Lütkes, in: Lütkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG, § 1 Rdnr. 22.
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seits durch entsprechende Pflegemaßnahmen aufrechtzuerhalten oder der 
dynamischen Entwicklung zu überlassen ist.5 Der Begriff der Wiederherstel-
lung schließlich knüpft an einen früheren, nicht mehr existenten Zustand an,6 
der durch entsprechende Maßnahmen von neuem herbeigeführt werden soll.

Kaum eine andere Beurteilung ergibt sich für das Naturschutzrecht auf 
Ebene der Europäischen Union:7 Die Vogelschutzrichtlinie (VSRL)8 und die 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)9, welche die zentralen unionsrecht-
lichen Vorgaben auf dem Gebiet des Naturschutzes bereitstellen, haben die 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Arten im Unions-
gebiet zum Ziel. Erhaltung kulminiert nicht selten im aktiven Tun, als es in 
vielen Fällen das Ergreifen konkreter Maßnahmen erfordert.10 Erhaltungs-
maßnahmen stellen insbesondere Schutz, Nutzung und Pflege und damit 
gleichermaßen Formen der gezielten menschlichen Einflussnahme dar.

Abseits dessen hat der Naturschutz in den vergangenen Jahrzehnten jedoch 
einen bedeutsamen Wandel vollzogen, der sich bis heute fortsetzt: Während 
der Naturschutz bis ins späte 20. Jahrhundert hinein weit überwiegend von 
den vorgenannten Schutzmaßnahmen geprägt war, also ein statischer bzw. 
konservierender Ansatz verfolgt wurde, steht mittlerweile mancherorts ein 
gegensätzliches Paradigma im Raum. Bestimmte Teile der Landschaft sollen 
ihrer natürlichen Dynamik überlassen bleiben und sich so weit wie möglich 
ohne menschliche Einflussnahme ergebnisoffen entwickeln. Der von der Er-
haltung des Status quo geprägte statische Ansatz tritt nunmehr bisweilen zu-
gunsten eines dynamischen Ansatzes in den Hintergrund. Bibelriether hat 
diese konzeptionelle Neuausrichtung einst mit den Worten „Natur Natur sein 
lassen“ plakativ beschrieben.11

5 A. Schumacher/J. Schumacher, in: Schumacher/Fischer-Hüftle (Hrsg.), BNatSchG, 
§ 1 Rdnr. 25 f.

6 BT-Drucks. 14/6378, S. 34.
7 Siehe dazu Kapitel 3, A. und Kapitel 6, E. II.
8 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 30.11.2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 2010 L 20, S. 7).
9 Richtlinie 92/43/EWG des Rates v. 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 1992 L 206, S. 7).
10 Vgl. nur die Definition des Begriffs „Erhaltung“ in Art. 1 lit. a FFH-RL: „alle 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um die natürlichen Lebensräume und die Popula-
tionen wildlebender Tier- und Pflanzenarten in einem günstigen Erhaltungszustand 
[…] zu erhalten oder diesen wiederherzustellen“.

11 H. Bibelriether, Natur Natur sein lassen, in: Prokosch (Hrsg.), Ungestörte Na-
tur – Was haben wir davon?, 1992, S. 85; siehe unterdessen auch ders., Natur Natur 
sein lassen – Die Entstehung des ersten Nationalparks Deutschlands: Der National-
park Bayerischer Wald, 2017.
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A. Grundbegriffe

Der dynamische Ansatz im Naturschutz ist vergleichsweise jung und hat 
sich erst in den vergangenen Jahrzehnten in der Naturschutzfachliteratur 
durchgesetzt, nachdem das bis dato vorherrschende Verständnis von einem 
ökologischen Gleichgewicht und stabilen Endzuständen in der Entwicklung 
von Ökosystemen zunehmend infrage gestellt wurde.12 Stattdessen setzte 
sich allmählich die Erkenntnis durch, dass sich Ökosysteme nicht zielgerich-
tet und linear entwickeln, sondern vielmehr systemimmanenten Störungs-
ereignissen ausgesetzt sind, die rasch auftreten und bisweilen einschneiden-
den Charakter annehmen können.13 Störungsereignisse können dabei sowohl 
biotischer Natur (z. B. Krankheits- oder Schädlingsbefall) als auch abiotischer 
Natur (z. B. Feuer, Wind, Lawinen) sein.14

Ein Naturschutzverständnis, das die Unbeständigkeit und Dynamik der 
Natur in den Blick nimmt, rückte in den Folgejahren immer mehr in den 
Fokus wissenschaftlicher Auseinandersetzung. So forderte Remmert 1988, 
den Schutz natürlicher Prozesse fortan als Leitidee des Naturschutzes zu be-
greifen: „Würden wir die Möglichkeit zum Ablauf der natürlichen ökologi-
schen Prozesse in allen Schutzgebieten schaffen können, würden wir die 
Naturschutzsorgen los sein: Wir könnten sogar einiges an Reinigungskraft 
für Luft, Wasser und Boden von den Schutzgebieten erwarten. Das eigent-
liche Ziel des Naturschutzes muß also heute sein, die natürlichen ökologi-
schen Prozesse zu schützen und sie wieder in Gang zu bringen. Besondere 
Pflanzen und Tiere können dabei Indikatoren für das Fehlen oder das Funk-
tionieren solcher Prozesse sein.“15 Nur ein Jahr später setzten sich Remmert 
und weitere Biologen auf einem Symposium ausführlich mit dem sog. Mo-
saik-Zyklus-Konzept auseinander.16 Dem Konzept liegt die Annahme zu-

12 T. Potthast, in: Ott/Dierks/Voget-Kleschin (Hrsg.), Handbuch Umweltethik, 2016, 
S. 34.

13 A. Bönsel/J. Matthes, NuL 2007, 323 (325); T. Potthast, in: Ott/Dierks/Voget-
Kleschin (Hrsg.), Handbuch Umweltethik, 2016, S. 34; zur Störungsökologie siehe 
ausführlich T. Wohlgemuth/A. Jentsch/R. Seidl (Hrsg.), Störungsökologie, 2019. T. Pott-
hast, Die wahre Natur ist Veränderung – Zur Ikonoklastik des ökologischen Gleich-
gewichts, in: Fischer (Hrsg.), Projektionsfläche Natur – Zum Zusammenhang von 
 Naturbildern und gesellschaftlichen Verhältnissen, 2004, S. 193 (203) spricht davon, 
dass „der Mythos ‚Balance der Natur‘ vom Mythos ‚Dynamik und Veränderlichkeit der 
 Natur‘ abgelöst“ worden ist.

14 Zu abiotischen Störungen siehe T. Wohlgemuth/A. Jentsch/R. Seidl (Hrsg.), Stö-
rungsökologie, 2019, S. 129 ff.; zu biotischen Störungen siehe ebd., S. 189 ff.

15 H. Remmert, Naturschutz, S. 152.
16 Zu den Ergebnissen dieses Symposiums siehe im Einzelnen H. Remmert, Das 

Mosaik-Zyklus-Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz: Eine Übersicht, 
in: Laufener Seminarbeiträge 5/91, S. 5 ff.; W. Schmidt, Die Bodenvegetation im Wald 




